
O:\Einkauf Orga Rat\benutzer\me10121\winword\Internet\Einladungen+Beratungsvorlagen\JHA\2010\20100420\BV zu TOP 5.doc  1 

Stadt Meerbusch 16.03.2010 
Der Bürgermeister  
FB 2 / T 2 
Az.: FB 2 / T 2 / 51. 
 
 
 
An die Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses 
Frau Schoppe 
      
      
      
      
      
 
 
Beratungsvorlage 
 
zu TOP I /        5          der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 20.04.2010 
 
 
 
 
Antrag der evangelischen Kirchengemeinde Meerbusch- Lank auf Förderung einer 
Investitionsmaßnahme gem. Kinder- und Jugendförderp lan der Stadt Meerbusch 2006-2009 / 
gültig bis Ende 2010 / Pos. V: "Investitionshilfen"  
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, der Evangelischen Kirchengemeinde Meerbusch - Lank einen 
Investitionskostenzuschuss für die Umbaumaßnahmen der Jugendetage in der Kreuzkirche Meer-
busch – Lank in Höhe von 50 % der zuschussfähigen Kosten, maximal jedoch 8.500 Euro zu gewäh-
ren. 
 
 
 
Begründung:  
 
 
Für den Umbau der Jugendetage in der Kreuzkirche Meerbusch – Lank hat die Evangelische Kirchen-
gemeinde gemäß des Kinder- und Jugendförderplanes der Stadt Meerbusch 2006-2009, gültig bis 
Ende 2010, Position V, einen Antrag auf Investitionskostenförderung gestellt. Der Antrag wurde frist-
gerecht gestellt. 
 
Nach dem vorgelegten Kostenvoranschlag belaufen sich die Kosten auf 17.135 Euro.  
In den Haushalt wurden im Rahmen der Etatberatungen 2010 durch den Jugendhilfeausschuss Mittel 
in Höhe von 8.500 Euro (= 50% der zuschussfähigen Kosten) eingestellt. 
 
Durch den Servicebereich Immobilien wurden die beantragten Umbaumaßnahmen bautechnisch ge-
prüft und in der Kostenhöhe als angemessen eingestuft. Durch den Umbau wird eine bessere Nutzung 
der Räume erzielt, der Einbau einer Küchenzeile erlaubt zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten. 
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Lösung:  
 
 
Die Verwaltung empfiehlt, der Evangelischen Kirchengemeinde Meerbusch - Lank einen Investitions-
kostenzuschuss für die Umbaumaßnahmen der Jugendetage in der Kreuzkirche Meerbusch – Lank, in 
Höhe von 50 % der zuschussfähigen Kosten, maximal jedoch 8.500 Euro, zu gewähren. 
 
 
 
 
 
Kosten/Deckung:  
 
 
Mittel in Höhe von 8.500 Euro sind im Haushalt 2010 bei Produkt 060 020 010 vorgesehen. 
 
 
Personalaufwand:  
 
entfällt 
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Angelika Mielke-Westerlage 
Erste Beigeordnete 
 


